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lichen Erwagungen zeigen deutlich, daB3 sich auf dem Gebiet der Zusam-
mensetzung und Wirksamkeit des politischen und wirtschaftlichen Aullen-
dienstes in den wichtigsten Lindern der Welt eine vollig neue Entwick-
lung anbahnt. Wenn die Schweiz diese Entwicklung in Beriicksichtigung
ziehen und die sich daraus ergebenden Verkehrungen treffen will, so er-
fordert dies ohne Zweifel eine organisatorische und personelle Reform
des Politischen Departements.

Es gibt in dieser Beziehung verschiedene Moglichkeiten, deren Fest-
stellung der Zweck dieser Denkschrift und des am Schlull gemachten Vor-
schlages der Einsetzung einer speziellen Kommission ist. Ausgangspunkt
konnten dabei allgemeingiiltige Richtlinien sein, die im Hinblick auf das
Verfahren und die Erfahrungen in andern Liandern insbesondere auch die
Méglichkeit der Heranziehung von Personlichkeiten zum politischen und
wirtschafilichen AulBendienst offenlassen miiffiten, die aulBlerhalb dieses
Dienstes kraft ihrer besonderen fachlichen Fihigkeiten rekrutiert werden
konnen.

Es wire unter anderm auch zu priifen, ob nicht zur Lésung dieser
Personal- und organisatorischen Fragen im Politischen Depariement die
Schaffung eines besonderen Personal- und Organisationsdienstes an die
Hand genommen werden miilite, ferner ob es nicht zweckmilig wire, die
Reorganisation des Politischen Departements nach zwei Richtungen hin
zu verfolgen, das heillt nach Sachgebieten (Rechtsabteilung sowie Abtei-
lungen fiir wirtschaftliche, finanzielle, soziale, kulturelle und politische
Fragen) und nach geopolitischen Gesichispunkten (Sektionen fiir die ver-
schiedenen Weltteile). Endlich miiite untersucht werden, wer solclen
Scktionen vorzustehen hitte (zum Beispiel Legationsrite) und wie die
Verbindung zwischen den beiden Sachgebieten durch eine oberste Leitung
hergestellt werden konnte (zum Beispiel Ernennung von Leitern fiir die
beiden Sachgebiete, die ihrerseits wieder dem Leiter des Politisclien De-
partements unterstellt werden konnten).

Wir machen diese Vorschlage unverbindlich. Sie sollen als Diskussions-
grundlage dienen. Wir schlagen deshalb vor, eine Kommission einzusetzen,
die zuhanden des Bundesrates einen Bericht tiber die Reform des Poli-
tischen Departements auszuarbeiten hatte. Wir sind bereit, Vertreter in
eine solche Kommission abzuordnen.

Wir bitten Sie um baldige Stellungnahme, da die auBlenpolitische Krise,
in der sich die Schweiz seit einiger Zeit befindet, durch den Personen-
wechsel im Politischen Departement nicht behoben worden ist.

Die zukiinftige Weltfriedensorganisation
und die Neutralitit der Schweiz
Von Dr. Fritz Studer

Die Fragen, ob die Schweiz sich an der im Werden begriffenen
Weltsicherheitsorganisation beteiligen soll, ob ihre Mitgliedschaft im
neuen Volkerbunde mit ihrer standigen Neutralitdt, wie sie im Verlaufe
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des zweiten Weltkrieges neuerdings zum Staatsgrundsatz erhoben worden
ist, vereinbar ist oder nicht, ob sie die Neutralitit zugunsten der Mit-
arbeit an der neuen Weltorganisation nétigenfalls aufzugeben hat, sind
Probleme, die heute in vorderster Linic auf dem Gebiete unserer Aulien-
politik zur Diskussion stehen und die fiir die Zukunft der Schweiz die
weitaus wichtigsten sind. Von ihrer richtigen Beantwortung und Lésung
hingt in der Tat das Schicksal der Schweiz ab!

Will man ehrlich sein, so wird man zugeben miissen, daBl auch die
Sozialdemokratische Partei durchaus noch nicht die notwendige Klarheit
in diesen Fragen erlangt und die grundsitzliche Stellung erkannt hat, die
sie einnehmen muB, will sie die geschichtliche Wahrheit und die ge-
sicherte Existenz der Schweiz im Auge behalten.

Im Februarheft der «Roten Revue» finden sich im Artikel «Die schwei-
zerische Neutralitit» folgende fiir mich hochst merkwiirdige und unver-
stindliche Sitze ausgesprochen: «Man mufB nicht glauben, daB durch das
Zusammentreten von Delegierten der Regierungen oder der Vilker eine
Weltorganisation geschaffen werden konnte, die eine wirkliche kollektive
Sicherheit bietet. Wir haben deshalb auch gar keine Ursache, unsere
Neutralitit, die sich im Laufe der Jahrzehnte bewiahrt hat, preiszugeben,
um irgendwelchen schonen Plinen und Illusionen nachzujagen.» Und:
«Wir miissen deshalb unsere Neutralitat verteidigen und hochhalten, im
BewuBtsein, daBl sie in unserem Volk seine Eigenart, seine Existenz und
seine Entwicklungsmoglichkeit garantiert und damit das Schweizervolk
in die Lage versetzt, den groBten ihm méglichen Beitrag fiir die Weiter-
entwicklung der Menschheit zu leisten.»

In einem von einer Anzahl bekannter Parteigenossen mitunterzeich-
neten Aufruf iiber ein schweizerisches Mindestprogramm wird, in volli-
gem Gegensatz zu den oben zitierten Sitzen, iiber die Mitwirkung der
Schweiz bei Schaffung der neuen Friedensordnung ausgefithrt: «Eine
Lebensfrage besonderer Art fiir die Schweiz ist es, daB} sie rechtzeitig
und auf rechte Weise den Anschlufl an die im Werden begriffene iiber-
nationale Ordnung der Volkerwelt finde, die eine auf neues Volkerrecht
begriindete Ordnung des Friedens sein soll. Denn so, wie sich heute die
Welt gestaltet, kann nur eine solche Ordunung die kleinen Volker und
Staaten vor dem raschen oder langsamen Untergang schiitzen.» Und:
«Sie (die Schweiz) soll aber' der neuen Friedensorganisation nicht wieder
mit anmallenden Vorbehalten und der Forderung von Privilegien bei-
treten wollen, die allen Sinn und alles Recht verloren haben, sondern
mit der Bereitschaft zu voller Mitarbeit unter der Voraussetzung voller
Gleichberechtigung.»

In der Erklarung der Sozialdemokratischen Fraktion der Bundes-
versammlung, die sie in der Sitzung des Nationalrates vom 18. Juli 1940
abgab, heiBt es: «Die Voraussetzungen der bisherigen traditionellen Neu-
tralitdtspolitik sind durch die europiischen Ereignisse zerstort». «Eine
Neuorientierung der Innen- und AuBenpolitik der Schweiz dringt sich
gebieterisch auf.»

Und schlieBlich: Im Leitartikel «Aus der Woche» vom 26. Mai 1945
schreibt der Chefredakteur des «Volksrechts» meines Erachtens sehr
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wahr: «Die Idee der kollektiven Sicherheit gegen Friedensstorer kennt
und anerkennt natiirlich keine Neutralitat. Wer fiir das Recht keine
Opfer bringen will, soll auch nicht der NutznieBer sein. Irgendein Ver-
standnis fur Neutralitdt, die mit Gleichgiiltigkeit und Eigennutz iiber-
setzt wird, besteht nicht. Und all die Subtilititen, die im besonderen
mit dem Begriff der schweizerischen Neutralitit als der immer wahren-
den, von allen Michten garantierten und von ihnen als im europiischen
Interesse anerkannten (verkniipft sind), gehen nicht in das VolkerbewuBt-
sein ein, das nur Freund oder Feind kennt. Wir tdten gut daran, mit
den Problemen, die in San Franzisko gestellt sind, uns ernsthaft zu be-
schiftigen und ja nicht zu glauben, daB wir mit dem magischen Wort
Neutralitat allein durchkommen konnen.»

An diese Sdtze mochte ich ankniipfen und den Versuch wagen, die
genannten Probleme Neutralitdit und Weltfriedensorganisation in ihrer
Beziehung und Bedeutung zueinander einer nidheren Priifung zu unter-
ziehen. Dabei werde ich mich aber mit den bisherigen materiellen Vor-
schligen und Beschliissen in Dumbarton Oaks und in San Franzisko im
einzelnen nicht beschiftigen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil sie
noch im Stadium der Priifung, der Entwicklung, des Provisoriums sich
befinden und weil noch mehr als eine Konferenz notig sein wird. bis
die Friedenorganisation von der zustindigen Instanz als in Kraft
erklart werden kann und wird. Ich beschrinke mich allein auf die
Untersuchung und Beantwortung der drei Fragen, wie sie nach meiner
Ansicht richtigerweise zu stellen sind: 1. Frage: Hindert uns die Neu-
tralitdt, wie sie in jiingster Zeit wieder offiziell verstanden werden will,
an der Mitarbeit und an der Mitgliedschaft in der kommenden Welt-
organisation?» Ist die Frage mit Nein zu beantworten, dann stellt sich
die 2. Frage: «Unter welchen andern Voraussetzungen kénnen und wollen
wir Mitglied des neuen Volkerbundes werden?» Ist die erste Frage mit
Ja zu beantworten, dann kommt die 3. Frage: «Wollen und konnen wir,
wenn die andern Voraussetzungen zum Beitritt (Frage 2) gegeben sind,
zur Ermoglichung und zugunsten der Mitgliedschaft imm Vélkerbund auf
die Neutralitit verzichten oder wollen wir der Neutralitat Treue halten,
der Weltvereinigung fernbleiben und in volliger Isolation weiterleben?

Bei Priifung und Beantwortung dieser drei Fragen werde ich mich
nicht scheuen, Tatsachen und Behauptungen ins Licht der Wahrheit zu
stellen. Es sind in den letzten Monaten in der miindlichen und schrift-
lichen Diskussion so viele Verkehrtheiten, schiefe Beurteilungen, ja
direkte Unwahrheiten unterlaufen, daB es hochste Zeit ist, mit diesen
einmal aufzuriumen. Dabei will ich den guten Glauben bei vielen nicht
bestreiten, und was ich gemiB meiner Uberzeugung und gestiitzt aunf
meine Lebenserfahrung und bald fiinfzigjahrige 6ffentliche Tatigkeit als
falsch und unwahr zu erblicken gezwungen bin, soll nicht im Sinne eines
subjektiven Vorwurfs vorgebracht sein, sondern nur eine objektive Fest-
stellung bedeuten. Es ist wohl angezeigt, gleich mit diesen objektiven
Feststellungen der wahren Sachlage zu beginnen; das soll in grofiter
Kiirze geschehen.

Ich halte folgende Behauptungen fiir falsch: «Infolge unseres Neu-
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tralititsgrundsatzes ist unser Land bisher unabhingig und frei geblieben,
durch ihn wurde dem Schweizervolk der Friede gesichert und ist es vom
Kriege verschont geblieben; die Institution der Neutralitit hat sich als
Sicherung des Friedens fiir ein kleines Volk erwiesen, und deshalb kann
und darf man den Grundsatz der Neutralitit nicht preisgeben; wir
miissen deshalb unsere Neutralitit verteidigen und hochhalten, im Be-
wulBltsein, dal sie unserem Volk seine Eigenart, seine Existenz und seine
Entwicklungsmaoglichkeit garantiert.»

Ich halte diesen Behauptungen entgegen: Es war wahrend des ganzen
Krieges fiir niemanden ein Geheimnis — und heute darf man dariiber
auch offen reden und schreiben — dafl die Regierung des Deutschen
Reichs auch die Schweiz als Vasallenstaat oder vollstindig, unter Auf-
losung ihres Staatengebildes, in das zu errichtende Grofideutschland ein-
reihen und ihrer Demokratie und ihrer Unabhingigkeit ein Ende berei-
ten wollte, wie sie es mit den neutralen Staaten Holland, Dinemark.
Norwegen — um nur diese zu nennen — getan hat. Wiirde wirklich die
strikte Handhabung der Neutralitit einen Kleinstaat vor Krieg und
Unterwerfung bewahren, so hitte die drei Linder (und andere) nicht
das furchtbare Schicksal erreicht, das sie erdulden muBiten. Besondere
Griinde, die mit der Neutralitit nichts zu tun haben, veranlaBte die
Naziregierung, die Unterwer{ung der Schweiz und ihre Einverleibung ins
Deutsche Reich an den Schlufl ihres kriegerischen Raubzuges zu stellen.
Sie hatte vorlaufig die Schweiz fiir ihre Interessen eben noch eine Zeit-
lang notig. Wire Deutschland siegreich gegen Rufiland und die West-
michte geblieben, wire Stalingrad und nachher Leningrad und Moskau
gefallen, hitie es Aegypten und den Suezkanal erobert — niemand
wiirde dann heute davon reden konnen, die Neutralitit habe uns vor
dem Untergang bewahrt. Deutschland hitte dann seine Absicht, die ja
schon lange vor Kriegsheginn bestanden hatte und offen ausgesprochen
wurde, die Schweiz ins groBe Deutsche Reich einzuverleiben, riicksichts-
los, wie gegen die andern neutralen Linder, ausgefithrt, Neutralitdt hin
oder her. Diese Tatsachen zuzugeben ist keine Schande. Gefidhrlich ist
es aber, in falscher Scham sie verdecken oder gar ableugnen zu wollen.
So ist es: der Sieg der Alliierten iiber Deutschland hat uns gerettet, und
bei einem Versagen der Alliterten hitte uns nichts vor der Unterjochung
durch Deutschland bewahren konnen! Es hat keinen Sinn, dariiber noch
mehr Worte zu verlieren; die Wahrheit liegt zu offen vor uns.

Falsch ist die Behauptung, die Neutralitit habe uns gerettet, aber
auch deswegen, weil wir ja gar nicht neutral gewesen sind, die Neu-
tralitit zum Teil aus Not aufgeben muflten. Auch diese Wahrheit soll
einmal klipp und klar gesagt werden, so unangenehm sie auch da und
dort klingen mag. Verfallen wir doch nicht in den Fehler, den die
Deutschen so oft machen, in unglaublicher Dummbheit andern Dinge vor-
machen zu wollen, deren Unwahrheit offenkundig bloBgelegt vor aller
Augen ist. Glaubt man wirklich, indem man die strikte Innehaltung
unserer Neutralitit behaupten will, die Vereinten Nationen wiillten nicht,
wie sehr wir in manchen Fragen der Kriegslage Rechnung getragen und
die Wiinsche und Forderungen der einen uns auf allen Seiten umgeben-
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den Kriegspartei, wenn auch mit innerem Widerstreben, erfiillt
haben? Sind die jetzt erfolgenden Ausweisungen der Nazi wegen ihren
lange Jahre wihrenden Wiihlereien in unserem Lande gegen die andere
Kriegspartei, gegen unsere demokratischen Einrichtungen, sind die Kriegs-
propaganda, unsere Duldung, ja erzwungene Forderung (Unterstellung
unter die Gesandtschaft und unsere Konsulate) der Nazi und ihrer
Wiihlereien nicht der beste Beweis fiir die Richtigkeit des soeben Ge-
sagten? Ist es etwa nicht wahr, dall unsere Pressezensur die kleinste
Kritik am Deutschen Reich und seiner Regierung, ja die blofle Mittei-
lung offenkundiger Wahrheiten, insofern sie den Nazi unangenehm in
den Ohren klang, unterdriickt und bestraft hat, wihrend eine Reihe von
Verhshnungen, Beleidigungen, Verleumdungen und Angriffen seitens der
Blatter, der offiziellen Organe oder von Privaten aus dem Deutschen
Reich gegeniiber Russen, Amerikanern oder Englindern oder gegeniiber
uns selbst und unseren demokratischen Einrichtungen geduldet und un-
geahndet blieben? War das Neutralitdt? Und unsere ganze Verdunke-
lungsgeschichte?

Man verstehe mich recht. Ich war mein Leben lang zu sehr auch
Realpolitiker, als dal} ich nicht einsehen konnte, in welchem furchtbaren
Notstand wir uns befanden, solange die Nazi und die Faschisten Europa
regierten, Und deswegen gebe ich ohne weiteres auch die folgende Tat-
sache zu: Hitten wir die genannter und andere Konzessionen an die uns
wirtschaftlich weitgehend beherrschende Kriegspartei nicht gemacht und
hdtten wir ihren anmallenden Forderungen gegeniiber wirklich an unse-
rer sirikten Neutralitit festgehalten, anstatt sie teilweise preiszugeben,
dann hitte die deutsche Regierung schon zur Zeit, als sie noch auf dem
Zenit ihres Kriegserfolges war, uns grausam und unerbittlich «ver-
schluckti».

In der soeben aufgezeigten wirklichen Sachlage soll und darf keine
Kritik und Verurteilung der Haltung unserer Landesleitung liegen —
denn, wer will sich rithmen wollen, er hidtte in einer solch schweren
Notlage es anders und besser gemacht und durch das strikte Festhalten
an der Neutralitit den kriegerischen Uberfall und den Untergang der
Schweiz riskiert? Aber etwas anderes ist es, nun dergleichen tun zu
wollen, als ob wir die Neutralitat aufrechterhalten hétten, wihrend ge-
rade die Tatsache, daBl wir dies gegeniiber der einen uns bestindig be-
drohenden Kriegspartei nicht tun konnten, uns Zeit gewinnen lie, den
Uberfall auf uns hinauszuschieben, bis er nicht mehr moglich war.

Und unser Verhiltnis zu Rullland? Verbietet uns unser — ich spreche
es unbhedenklich aus — verwerfliches, durch nichts gerechtfertigtes Ver-
halten diesem Lande gegeniiber, das zur andern Kriegspartei gehorte,
nicht geradezu die Behauptung, wir hditen stets und gegeniiber jedem
Staaie die Neutralitdt aufrechterhalten?

Meine Ausfithrungen, das mochte ich betonen, richten sich durchaus
nicht etwa gegen den auch nach meinem Dafiirhalten zu Recht ein-
genommenen Standpunkt der Neutralitit wihrend des ersten und zu Be-
ginn des zweiten Weltkrieges. Sie wollen nur feststellen, daB wir die
Neutralitat gar nicht konsequent aufrechterhalten konnten, und daf
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nicht sie uns vor Krieg bewahrt und unsere Unabhiingigkeit erhalten hat.

Und nun will ich zu Geschichte, Zweck und Bedeutung der schweize-
rischen Neutralitdt iibergehen, dabei jede gelehrsame und diplomatische
Sprache, die Aufzihlung aller méglichen Subtilititen vermeiden und den
Begriff Neutralitdt so einfach als moglich auslegen, so, wie er urspriing-
lich auch von den Eidgenossen verstanden worden ist. Aus der Ge-
schichte wissen wir, dall die Eidgenossenschaft 1291 auf der Idee der
Freiheit und Unabhingigkeit und im Glauben an den lebendigen Gott
gegriindet worden ist. Das war etwas ganz Neues, daB ein Staat aus
einer Idee heraus geboren und gestaltet worden ist. Die Schweiz wollte
den Interessenkimpfen der feudalen Herren fernbleiben und sich nicht
in deren Streitigkeiten mischen, sondern damit die eigene Freiheit wah-
ren. Diesen Staatsgrundsatz hat sie etwa 100 Jahre aufrechterhalten und
sich gegen jeden Versuch der Unterwerfung tapfer verteidigt. Aber spé-
ter, und nach und nach, verblaten der eigentliche Zweck und das Ziel
des eidgenossischen, damals noch sehr losen Bundes, und immer mehr
zogen Eidgenossen in fremde Linder, um in fremden Heeren mitzu-
kdampfen. Von Neutralitit war keine Spur mehr. Das dnderte sich dann
aber wieder etwa nach der Schlacht von Marignano, nachdem schon
frither Niklaus von Fliie zum Grundsatz der Neutralitit gemahnt hatte:
«Mischt Euch nicht in fremde Héndel, die Euch nichts angehen». Das
ist der urspriingliche, einfache, verstiandliche und richtige Sinn der Neu-
tralitit, wie sie von uns spater auch am Wiener Kongrefl von 1815 ver-
standen und als unser Staatsprinzip proklamiert wurde. In diesem Sinne
auch garantierten uns die KongreBmichte die Neutralitdt. Sie hat den
Zweck, uns von kriegerischen Verwicklungen, in die andere Linder ge-
raten, fernzuhalten, ihre eigentliche Bedeutung hat sie daher in Zeiten
eines ausgebrochenen Krieges. Bei Streitigkeiten anderer Linder, mit
denen wir auf gutem friedlichem FuBle stehen, deren Hindel uns aber
nichts angehen, haben wir als Staat nicht Partei zu ergreifen, als Staat
uns nicht hineinzumischen, sondern neutral zu bleiben.

Unter Neutralitdt verstand man zu allen Zeiten das volkerrechtliche
Rechtsverhdltnis zwischen kriegfithrenden Staaten einerseits und nicht
am Kriege teilnehmenden Staaten anderseits. Die Neutralitit war somit
von jeher ein rein militdarischer Begriff, eine ausschlielliche Begleit-
erscheinung des Krieges. Der Ausdruck «dauernde» Neutralitidt will nur
bedeuten, dafl ein Staat sich bei Kriegen anderer Staaten nicht blof} von
Fall zu Fall neutral erkldrt, sondern den Willen kundgibt, ein fiir alle-
mal, bel jedem kiinftigen Krieg neutral zu bleiben (siehe die hochst ver-
dienstvolle Schrift: Die schweizerische Neutralitit, von Paul Schmid-
Ammann; man lese auch nach, was die Volkerrechtslehrer iiber diese
Frage geschrieben haben, dann aber auch die Botschaft des Bundesrates
vom 4. August 1919). Mit Recht wurde daher erklirt, dafl es dem einzel-
nen Biirger natiirlich unhenommen bleiben miisse, fiir sich personlich
Sympathie und Anteil fiir den Standpunkt, die Wiinsche und Forderun-
gen des einen oder des andern miteinander streitenden Landes zu nehmen,
daB eine Gesinnungsneutralitdt fiir den einzelnen Biirger niemals vor-
geschrieben werden diirfe. Trotz mehrmaliger Feststellung dieses durch-
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aus richtigen Grundsatzes in offiziellen Kundgebungen ist er in der Praxis
z. B. durch unsere Pressezensur, vielfach schwer miBachtet und verletzt
worden. Mit aller Entschiedenheit ist das Verlangen nach einer Gesin-
nungsneutralitit abzulehnen, die gleichbedeutend ist mit Gesinnungslosig-
keit. Durchaus zutreffend schreibt Schmid-Ammann in der erwihnten
Broschiire, man solle mit dem Unfug aufhoren, von totaler, umfassender
oder gar politischer und geistiger Neutralitdt zu reden und zu schreiben,
das habe es nie gegeben und diirfe es nie geben.

Aus diesen Tatsachen ergibt sich zwingend die zur Beantwortung
unserer gestellten Fragen wichtige weitere Feststellung: Das Problem der
Neutralitat stellt sich in Friedenszeiten iiberhaupt nicht; im Frieden gibt
es keine Neutralitat.

Niemals hatte der Neutralitatsbegriff den Sinn, uns davon abzuhalten
oder es gar zu verbieten, mit andern Staaten iiber allgemeine Menschheits-
fragen Abkommen zu schlieflen, an einer iiherstaatlichen Ordnung fir
Sicherheit und Frieden mitzuarbeiten und in ihr als Mitglied teilzu-
nehmen. Ganz besonders, wo es sich bei solchen Verhandlungen und Mit-
arbeit mit andern Staaten darum handelt, die Kriegsursachen und damit
die Kriege selber zu beseitigen und an Stelle der kriegerischen Aus-
einandersetzung und Liquidierung der «Héndel» die friedliche Bei-
legung derselben durch Schiedsgerichte zu ermoglichen, darf die
Neutralitit unmoglich ein Hindernis sein und uns davon abhalten. Es
handelt sich bei dieser Mitarbeit ja nicht darum, hereits bestehende,
akute Streitigkeiten zwischen einzelnen Lindern beizulegen, Stellung zu
ihnen zu nehmen, Partei zu ergreifen. sondern es geht um die geistigen
und weltanschaulichen Ideen, oh kiinftighin weiter Gewalt vor Recht
gehen, ob Krieg herrschen oder friedlicher Ausgleich der Interessen
Gesetz sein, ob Unterdriickung und Vernichtung ganzer Volker moglich
hleiben, oder deren Freiheit, Sicherheit und Unabhingigkeit garantiert
sein, ob Diktatur geduldet werden, oder Demeckratie iiberall als Staats-
grundsatz gelten soll. Um diese Fragen handelt es sich bei der Schaffung
einer Weltorganisation.

Dahei dringt sich noch eine andere Uberlegung gebieterisch auf. Es
oab frither sicherlich zwischen Landern Hindel (um bei diesem urspriing-
Jichen, sehr treffenden Wort zu bleiben), die lokaler, nicht allgemeiner
Natur waren, um welche die Eidgenossen sich nicht zu kiimmern hatten,
die sie nichts angingen. Noch bheim ersten Weltkrieg mogen solche Diffe-
renzen zwischen den sich bekriegenden Staaten Mitursachen gewesen sein,
die nicht nur der Schweiz als Staat, sondern auch dem einzelnen Biirger
fremd waren, ihn kaum beriihrten, wo Neutralitit am Platze war. Aber
schon die Bezeichnung Weltkrieg weist darauf hin, dall doch eben Welt-
fragen wesentlich mitspielten, welche alle Staaten mehr oder weniger in
Mitleidenschaft zogen, die nicht mehr blofl wenige Staaten betrafen. Voll-
ends aber beim zweiten Weltkrieg war es doch in erster Linie und fast
ausschlieBlich das ungestiime, riicksichtslose Machtstreben dreier Staaten,
welche die ganze Welt unterjochen und beherrschen wollten, das den
Krieg heraufbeschworen hatte und ihm den Stempel aufdriickte und die
ganze Welt, fast alle Staaten, in den Strudel zog. Wahrlich, es waren und
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sind nicht die schlechtesten Schweizer, die angesichts der Entscheidung:
hie Menschenwiirde und Kultur, hie Barbarei und Staatenuntergang, die
Frage aufwarfen: darf die Schweiz sich in den Mantel der Neutralitét
hiillen und abseits des Gewissensentscheides stehen? Soll de keinen Fin-
ger rithren diirfen gegen die Feinde der menschlichen Kultur, die nichts
als Verderben und unfaBbares Leid iiber alle Staaten bringen, darf sie
auch als Staat sich nicht denen anschlieBen, welche die grofiten Opfer
bringen, um die Menschheit, die Schweiz inbegriffen, vor dem Untergang
zu retten? Hat wirklich auch in einem solchen «Krieg» unsere Neutralitit
zu spielen, iiberhaupt noch einen verniinftigen Sinn? Es war doch, will
man die Wahrheit bekennen, nicht irgendein lokaler Streit zwischen
zwel oder mehr Lindern iiber irgend welche Differenzen zwischen ihnen,
der zum «Kriege» fiihrte, sondern ein regelrechter, unter Mifachtung
jeglichen Kriegsrechtes erfolgter, brutaler Uberfall iiber unschuldige neu-
trale Linder, die in Frieden und ohne Streit mit dem verbrecherischen
Angreiferstaat lebten; dieser letztere erfand und schiitzte Streitpunkte
vor, die gar nicht existierten.

Im Laufe der Jahrhunderte verindern sich manche Grundlagen,
Grundsitze, Regeln und Einrichtungen, die eben nur scheinbar ewigen
Charakter tragen. Viele Institutionen haben ganz bestiminite Voraussetzun-
gen und sind nur moglich und konnen nur bestehen fiir gewisse Situa-
tionen und Zeitperioden. Sie sind daher dem Wandel unterworfen und
miissen verschwinden und aufgegeben werden, wenn die Voraussetzungen,
unter denen sie geschaffen und nétig waren, sich verdndert haben oder
nicht mehr vorhanden sind. Ich wage es zu sagen: So wie sich heute die
Weltpolitik und die Weltlage gestaltet haben, das ungeheuer nahe An-
einanderriicken der Staaten, die weltumfassenden gemeinsamen Inter-
essen, der Verkehr und der Zusammenhang der Staaten, ihre Abhéngigkeit
voneinander, haben den Neutralititsgedanken immer mehr eingeschrinkt,
seine Aufrechterhaltung je linger je mehr verunmdglicht. Einem anderen
Gedanken geht es dhnlich, dem der absoluten Souverdnitiat. In einer hohe-
ren Zusammenfassung ailer Staaten zu einem Welthunde wird die Souve-
ranitdt des einzelnen Staates ebenfalls beschrankt werden. Das treffendsie
Beispiel fiir die Wandlung dieser Begriffe bildet gerade die Schweizerische
Eidgenossenschaft. Unsere Bundesverfassung beginnt in Art. 1: «Die durch
gegenwirtigen Bund vereinigten Volkerschaften der zweiundzwanzig sou-
verdnen Kantone...» Art.3 aber prizisiert das «souveridn» dahin: «Die
Kantone sind souverén, soweit ihre Souverdnitdt nicht durch die Bundes-
verfassung beschréinkt ist.» Was bedeutet das? Es liegt darin der Grund-
satz, fiir die Schweiz und ihre Kantone, aber auch fiir einen groBleren
Vilkerbund und seine Mitgliedstaaten, dal die Freiheit des Einzelnen
durch seinen Eintritt in eine Gemeinschaft nach gewissen Richtungen eine
Einschrankung erfahrt, insoweit, als die Interessen der hoheren Gemein-
schaft ihr vorangehen miissen. Es bedeutet, dal der Einzelne den Gesetzen
und dem Rechte der Gemeinschaft sich unterzuordnen hat. Es bedeutet
aber gleichzeitig auch, dafl die Freiheit des Einzelnen, die Souveranitat
des Kantons, des Staates, nur in beschrinktem MaBe, nur soweit dies im
Interesse der Gemeinschaft (des Bundes) erforderlich ist, aufgehoben wer-
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den darf, im iibrigen aber Freiheit und Souverinitit des Mitgliedes des
Bundes erhalten und von der Gemeinschaft sichergestellt werden soll.
Nach dieser Richtung hin sind alle Kantone einander gleichgestellt; keines
dieser Glieder der Eidgenossenschaft kann ein besonderes Privileg be-
anspruchen. Als Mitglieder des hoheren Staatswesens, des Bundes, ge-
nieBen sie alle die gleiche Rechte, haben aber auch die gleichen Pflichten
zu erfiillen. Sollte ein Kanton sich einfallen lassen, einen andern Kanton
zu iiberfallen, so wiirde ein solcher Angriff automatisch als gegen die Ge-
samtheit, den Bund, erfolgt betrachtet und jeder Kanton wire zur Ab-
wehr des Angreifers verpflichtet; keiner konnte sich auf seine Neutralitat
berufen und sich der Mithilfe bei der Abwehr des Angreifers entziehen.
Aber die Kraft eines festen, mit den notigen Abwehrmitteln ausgeriiste-
ten Bundes ist so stark, die Idee der Zusammengehorigkeit und der gleich-
gerichteten Interessen so beherrschend, die Vorteile eines solchen Bundes
fiir das einzelne Glied so groB, dafl der Gedanke an die Nichterfiillung
der Pflichten, an besondere Privilegien, an das Beiseitestehen und an das
Abriicken von der Solidaritat beim einzelnen Gliede gar nicht aufkommt.
Ein solcher Fall des Angriffs eines einzelnen Staates auf einen fest-
gefligten, gut organisierten und mit den notigen Machtmittein ausgeriiste-
ten Staatenbund ist so gut wie ausgeschlossen.

Das wird die Situation der Weltfriedensorganisation, wenn sie so
gelingt, wie sie beabsichtigt ist, wie fiir die ihr beitretenden einzelnen
Staaten sein. So wenig ein Krieg innerhalb der Schweiz mehr maglich ist,
so wenig wird er bei einem solch starken Volkerbund denkbar sein. Im
Gegensatz zum alten Volkerbund wird im neuen Vélkerbund, wenn nicht
alle Anzeichen triigen, ein Krieg unter keinen Voraussetzungen mehr
toleriert werden. Die Achtung und die Verunmoglichung jedes Krieges
und damit die Herbeifithrung eines dauernden Friedens ist das eigentliche
Ziel des neuen Volkerbundes. Hiefiir wird in der neuen Friedensorgani-
sation, im Gegensatz zum alten Volkerbund. ein Hauptstiick der Ver-
fassung, die Schaffung und Bereitstellung einer starken Macht fiir die
wirksame Abwehr gegeniiber jedem méglichen Angreifer bilden. Inwie-
fern die einzelnen Staaten an die Bildung und Zusammensetzung dieser
Macht beizutragen haben, steht noch dahin; diese Frage kann wohl auf
die verschiedenste Weise gelost werden. Sicherlich wird aber der neue
Vélkerbund von allen Staaten ohne Ausnahme die vollstindige Solidaritit
verlangen. Praktisch aber wird, wenn die Errichtung einer festen, macht-
vollen Friedensorganisation im Sinne und Geiste eines Wilson, Masaryk,
Roosevelt zur Tatsache wird, der Fall gar nicht eintreten, da} irgendein
Staat es wagen wird, diesen machtvollen Vilkerbund anzugreifen. Die
Teilnahme an einer militdrischen Abwehr gegen einen Angreifer wird
dann sicherlich bloBe Theorie bleiben.

Und nun zur Frage: Wie soll der neue Vilkerbund gestaltet werden,
auf welchen Grundlagen beruhen, damit die Schweiz ihm als Mitglied
beitreten kann? Mit Ausnahme des Mangels an der geniigenden Macht
und an den notwendigen Machtmitteln zur Abwehr eines Angriffs hatte
der alte Volkerbund im groBlen und ganzen keine schlechte Verfassung
und Organisation. Dal} er sein Ziel nicht erreichen konnte, lag darin, daB
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sich seiner Leitung nach und nach jene einflureichen Elemente in den
einzelnen Staaten bemichtigten, die in erster Linie ihre privaten Inter-
essen, ihre Klasseninteressen gewahrt wissen wollten, Elemente, seien
es solche in den Staatsregierungen, seien es solche der maBgebenden
michtigen wirtschaftlichen Instanzen, welche gar nicht vom Friedens-
willen beseelt waren, denen gegenteils ein Krieg nicht unerwiinscht war,
weil sie dabei Profit, meist gewaltigen Gewinn machen konnten, Elemente,
denen der Verlust von Millionen von Menschenleben keine Gewissensbisse
brachte, weil sie Menschenverdchter, ohne das geringste demokratische,
humanistische, sittliche Gefithl waren. Man denke nur an die Abriistungs-
konferenz. Um die wahre Absicht zu tarnen, die auf Sabotage und MiB-
lingen der Konferenz ging, wihlte man als Vorsitzenden einen geistig und
sittlich hochstehenden, integern, iiberzeugten Fiihrer der Friedensbewe-
gung, den AuBenminister von England, der sich mit unermiidlichem Eifer
um das Gelingen der Konferenz einsetzte. Aber die finstern, hinterlistigen,
abgefeimten Kriegsmichte sorgten bei Bestellung der iibrigen Delegation
durch Wahl von Berufsmilitaristen, industriellen Kriegsgewinnlern, Ver-
tretern michtiger Kriegskonzerne und feudalen, antidemokratischen
Regierungsminnern dafiir, daB die Konferenz scheitern mufite. Ahnlich
erging es andern Konferenzen. Es fehlte der wahre Friedenswille. Der
Volkerbund, die groBe sittliche Idee, wurde millbraucht, die Friedens-
feinde wurden nach und nach die Michtigeren. Und warum wurde dies
moglich? Der Volkerbund ruhte nicht auf der offentlichen Meinung, das
Volk und seine Fiihrer wurden in der Hauptsache beiseite geschoben, es
war ein Bund der Regierungen, die von den Kriegsfreunden und Friedens-
gegnern beeinflullt waren.

Der tiefste Grund fiir das schlieBliche Versagen lag darin, dal ein wei-
teres ungemein wichtiges Erfordernis in seiner Verfassung unbeachtet ge-
lassen wurde, ein Versiumnis, das ein neuer Volkerbund unbedingt nach-
holen muB. Den Gliedern des Volkerbundes, den einzelnen Staaten mul}
ein Minimum von Menschenrechten, ein Minimum von demokratischen
Verfassungsrechten vorgeschrieben werden. Ich gehe noch weiter: der
Volkerbund hat dafiir zu sorgen, dafl kein Gliedstaat eine Regierung
haben darf und kann, die den Keim des Krieges bereits wieder in sich
tragt, eine feudale Herrenregierung, von der das friedliche Volk aus-
geschlossen ist. So wenig wir in der Schweiz von Bundes wegen in einem
Kanton eine monarchische oder antidemokratische Verfassung und Re-
gierung dulden wiirden und hiefiir Bestimmungen in Artikel 6 unserer
Verfassung besitzen, so wenig darf der neue Volkerbund es dulden, daB
in einem Gliedstaat eine friedensfeindliche (es gab solche!) und kriegs-
freundliche, feudale und volksfeindliche Herrenregierung an der Spitze
steht. Der neue Violkerbund muf} sich auf die 6ffentliche Volksmeinung,
auf Demokratie und unbeirrbaren Friedenswillen stiitzen und Garantie
dafiir schaffen, daB er ausschlieBlich von Menschen dieses Geistes auch
geleitet werde. Es kommt auf den Geist und die Gesinnung der fiihren-
den Personen an. Das beste Beispiel hiefiir ist das Internationale Arbeits-
amt, diejenige Volkerbundsinstitution, die eben vom Geist der Menschen-
liebe durchdrungen war und sich deshalb bis heute halten konnte.
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An der Schaffung eines solchen Volkerbundes darf die Schweiz un-
bedenklich mitarbeiten und ihm als Mitglied mit allen Rechten und
Pflichten eines solchen beitreten. Diesen unzweideutigen festen Willen
sollte sie — Vergangenheit hin oder her — den Vereinten Nationen nach
San Franzisko zur Kenntnis bringen und dabei die Frage der Neutralitat
gar nicht weiter beriithren, die nur MiBlverstindnis und Verwirrung in
die Sache bringen kann und von der es in der Botschaft des Bundesrates
heifit: «Die Geschichte der Neutralitit ist im groflen ganzen eine Lei-
densgeschichte der Neutralen!»

Kommt die starke, mit geniigenden Machtmitteln ausgeriistete, auf
sicherer demokratischer und foderalistischer Grundlage ruhende Organi-
sation von in ihr gleichberechtigten Staaten zustande, dann wird die
Schweiz als Mitglied die grofite, ja einzige Sicherheit fiir ihre Unab-
hingigkeit und ihre Existenz besitzen. Praktisch wird der Standpunkt
der Neutralitat dann iiberhaupt nicht mehr in Frage kommen, auf die
bloBe theoretische Aufrechterhaltung desselben konnen wir dann ruhig
verzichten. Ein Fernbleiben der Schweiz aber von einer solchen Welt-
eidgenossenschaft, die wohl dann bald fast alle Staaten der Erde um-
fassen wird, wiirde ihre véllige Isolation und damit ihren politischen
und wirtschaftlichen Untergang bedeuten.

Sollte wider alles Erwarten die Organisation nicht zustandekommen
oder emne fiir unsere Demokratie unannehmbare Verfassung erhalten, bei
der nicht die Volker, sondern private Interessenkliingel die tatsichliche
Leitung in Handen haben, wobei nicht der ehrliche Friedensgedanke und
die Sicherheit und das Gliick der Vélker maBgebend sind, sondern das
Interesse an weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, dann kann
die Schweiz immer noch einer solchen Organisation fernbleiben, ihre
Mitarbeit einstellen und die hisherige Neutralitatspolitik wieder auf-
nehmen.

Es wird iibrigens zu einem solchen Zerrbild eines Vélkerbundes gar
nicht mehr kommen konnen. Die Welt hat zu Furchtbares erlebt, als dal
die Volker dulden wiirden, dal} die Kriegsgewinnler und Kriegsverbrecher
den Volkerbund wieder beherrschen konnten.

Nein, Roosevelt und die anderen guten Friedensgeister, die zur Her-
beifithrung einer wahren und kriftigen Weltfriedensorganisation schon
so ungeheure Anstrengungen und weit vorgeschrittene Arbeit geleistet
haben, und das heile Sehnen der Volker nach Frieden, Sicherheit und
einer gliicklicheren Zukunft der Menschheit werden siegen!

Erschrecke man und stolpere man nicht iiber manche unerfreuliche
Erscheinung und Disharmonie, messe man gegenteiligen Bestrebungen
und aufsteigenden Gefahren nicht iibermilige Bedeutung zu. Sie haben
sich bis jetzt noch immer iiberwinden lassen. GewiBB wird es immer
Kédmpfe geben; sie hrauchen aber nicht zu Kriegen zu fiihren, sondern
konnen sehr wohl in einer Synthese endigen. Verbrecherisch ist es gerade-
zu, schon wieder den Unkenruf eines neuen Krieges ertomen zu lassen.
Dagegen miissen wir allerdings kimpfen. Der Glaube an die Uberwin-
dung der finsteren Michte ist ja ungemein gestirkt worden durch den
Ausgane des Weltkrieges, der einen Sieg der Gerechtigkeit, der Freiheit,
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der Kultur bedeutet, der einem gliicklicheren Zusammenleben in einer
hoheren Weltgemeinschaft die Tore weit gedffnet hat. Dafiir miissen wir
kimpfen und Opfer bringen.

Friede, internationaler ZusammenschluB}, Solidaritat, Briiderlichkeit —
das sind zutiefst die Ideen und Forderungen des Sozialismus — nicht
aber nationaler Diinkel, Engherzigkeit, Isolation, welche alle dem kalten
Egoismus und geschiftlichen Profitsinn entspringen.

Der Streit um Triest
Von Otto Lezzi

Es gibt Stidte, Fliisse, Berge, Landstriche, die in der Geschichte eines
Landes oder eines Kontinents von Zeit zu Zeit in Erscheinung treten
und Anlall zu Streit und MiBmut geben. Der Boden Europas ist zum
Leidwesen seiner Bewohner in dieser Hinsicht ganz besonders fruchtbar.
Uberall liegen diese Zankipfel herum, die AnlaB zu Eifersucht geben und
nicht selten als Vorwand zu kriegerischen Auseinandersetzungen dienen.

Kaum ist der furchtbarste Krieg der Geschichte zu Ende und schon
treten neue Konflikisherde in Erscheinung. Die erschreckende Schwiile
eines verkommenen und skrupellosen Machthungers liBt neue Gefahren
erkennen und nur eine ehrliche Verstindigung im Interesse der Mensch-
heit vermag sie zu bannen.

Der Streit um Triest, der heute bedrohliche Formen angenommen
hat, ist zweifellos zu jenen Gefahren zu zidhlen, die heute iiber Europa
schweben.

Triest ist neuerdings Streitfall, und es ist notwendig, dieses Problem
einer eingehenden und sachlichen Betrachtung zu wiirdigen.

Triest in der Vergangenheit

Der eigentliche Ursprung dieser Stadt ist ungewil; Triest kann eine
keltische, thrakische oder auch eine illyrische Siedlung sein. Die Grie-
chen, die im ganzen Mittelmeerbecken nach handelspolitischen Gesichts-
punkten Kolonien griindeten, haben Triest keinerlei Bedeutung beige-
messen und kann daher nicht als Hafenplatz der Antike gelten wie bei-
spielsweise Marseille (Massilia), Neapel (Neapolis), Ancona und andere
mehr. Im zweiten Jahrhundert vor Christi wird Triest (Tergeste) romische
Kolonie und Cisar baut den Ort zu einer rémischen Landfestung aus
gegen Einfille der kriegerischen Illyrier. Auch unter rémischer Herr-
schaft wird Tergeste nicht Seehafen. Bemerkenswert ist, dal Tergeste
unter Augustus der italienischen Provinz Venetia und Histria einver-
leibt wird. Im Verlaufe der nachfolgenden Jahrhunderte fillt Tergeste
unter die BetmiBigkeit der aus dem Osten in Italien einfallenden kriege-
rischen Viélkerstamme.

Im 11. Jahrhundert beginnt Venedig seine Eroberungsfahrten und
es gelingt dem «Lowen von San Marco», sich an der dalmatinischen Kiiste
dauernd festzusetzen. Stapelpldize und Niederlassungen werden ge-

403



	Die zukünftige Weltfriedensorganisation und die Neutralität der Schweiz

